
Ablaufschema zur äußeren Leichenschau (ohne vorläufige Todesbescheinigung)
1.                 Veranlassung der Leichenschau

§ 1 BestV:
Angehörige, Betreuer,
Heimleiter ...

Gemeinde, Landratsamt Polizei

2. Der zuständige Arzt / Not(fall)arzt

3. (Unverzügliches) Aufsuchen der Leiche

4. Erstes Festellen eines sicheren  Todesmerkmals

5.
Eigentliche Leichenschau

sorgfältiges Vorgehen bei Untersuchung
Befragung des vorbehandelnden Arztes und der Angehörigen

Vor oder während der Durchführung tauchen beim  Arzt
begründete Zweifel an einem natürlichen Tod auf

Je nach Einzelfall ist vollständige Entkleidung der Leiche
 nicht mehr durchzuführen oder zu unterlassen (Spuren)

a) keine begründeten Zweifel an
natürlichen Tod b) ungeklärt c) nicht natürlicher Tod

�vollständige Entkleidung des
Leichnams

�Einbeziehung
    � aller Körperregionen
    � aller Körperöffnungen
    � Rücken
    � Kopf

Klärung der Todesart ist
nicht möglich

volle Untersuchung wie a)

Arzt muss sofort Polizei
verständigen

Anzeichen für Unfall,
Selbstmord, strafbare Handlung,
sonstige Einwirkungen von außen

Arzt muss sofort Polizei
verständigen

6. Todesbescheinigung (Nicht-Vertraulicher Teil und Vertraulicher Teil) ausfüllen

7. Übergabe

komplett
an komplett an Polizei

Leichenschau-
veranlasser oder

(falls anwesend)
Bestattungsverpflichteter

wenn eine unbekannte Leiche aufgefunden wurde hat 
der Arzt / Not(fall)arzt  sofort die Polizei verständigen 

siehe separates Schaubild
entweder

oder
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Ablaufschema zur vorläufigen Todesbescheinigung
1.                 Veranlassung der Leichenschau

§ 1 BestV:
Angehörige, Betreuer,
Heimleiter ...

Gemeinde, Landratsamt Polizei

2. Der zuständige Arzt / Not(fall)arzt

3. (Unverzügliches) Aufsuchen der Leiche

4. Erstes Festellen eines sicheren  Todesmerkmals

5.

Eigentliche Leichenschau

wenn eine unbekannte Leiche aufgefunden wurde, hat 
der Arzt / Not(fall)arzt  sofort die Polizei zu verständigen

Nur für den Not(fall)arzt
Wahlmöglichkeit: „Vorläufige Todesbescheinigung“

Bedingung: �  er hat den Verstorbenen vorher nicht behandelt

�  Sicherstellung, dass behandelnder oder anderer Arzt
die  vollständige Todesbescheinigung ausfüllen wird
(Benachrichtigung des anderen Arztes durch den 
Leichenschauveranlasser)

sorgfältig, unverzüglich, aber keine vollständige Entkleidung
der Leiche und keine Angabe der Todesursache notwendig

bei Anzeichen
für nicht natürlichen Tod oder
für berechtigte Annahme der Todesart
ungeklärt:

Arzt muss sofort Polizei  verständigen

Vorläufige Todesbescheinigung 
vollständig an Polizei aushändigen

ansonsten:
vorläufige Todesbescheinigung 
komplett an Leichenschauveranlasser
aushändigen

Leichenschauveranlasser 
muss vorläufige Todesbescheinigung 
vollständig an den 
„endgültigen“ leichenschauenden“ 
Arzt  übergeben

entweder
oder

siehe separates Schaubild
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„Vorläufige Leichenschau“


